
880 Gesetzblatt Teil II Nr. 139 — Ausgabetag: 9. Dezember 1966

IV.
Berichterstattung:, Planabrechnung und Inkrafttreten

•
§ 10

Berichterstattung
Die Berichterstattung der Investitionsträger und be

richterstattungspflichtigen Planträger über die End
abrechnung des Investitionsplanes hat nach den von 
der Staatlichen Zentralverwaltung f ü r '  Statistik be
kanntgegebenen Richtlinien und Erläuterungen über 
die Endabrechnung der Investitionen zu erfolgen.

§11
Abrechnung des Planes der Finanzierung der 

Investitionen 1966 durch die Finanzorgane

(1) Die Pläne der Finanzierung der Investitionen 
1966 sind gegenüber dem Ministerium der Finanzen 
unter Einbeziehung der Investitionsträger aller Eigen
tumsformen bis zum 28. Februar 1967

— durch die Deutsche Investitionsbank — Zentrale — 
und die Landwirtschaftsbank der Deutschen De
mokratischen Republik — Zentrale — für die zen
tral geleiteten Investitions- und Planträger ihres 
Verantwortungsbereiches;

— durch die Abteilungen Finanzen der Räte der Be
zirke für die örtlich geleiteten Investitions- und 
Planträger des Verantwortungsbereiches des Be
zirkes (einschließlich des komplexen Wohnungs
neubaues und der über Sonderbankkonten finan
zierten Investitionen)

abzurechnen.

(2) Die Kreis- und Bezirksfilialen der Deutschen In
vestitionsbank und die Sparkassen sind verpflichtet, 
gegenüber den Abteilungen Finanzen der Räte der Be
zirke und den Abteilungen Finanzen der Räte der 
Kreise den von ihnen finanzierten Teil des Planes 
der Finanzierung der Investitionen abzurechnen.

§12
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 1967 außer Kraft.

Berlin, den 1. Dezember 1966

Der Minister der Finanzen
I. V.: K a m i n s k y  

Erster Stellvertreter des Ministers

Hinweis auf Verkündungen 
im Gesetzblatt-Sonderdruck „ST“

Die Ausgabe Gesetzblatt-Sonderdruck Nr. ST 449 vom 19. November 1966 enthält:

Anordnung Nr. 449 vom 17. Oktober 1966 über DDR-Standards

Gesetzblatt-Sonderdrucke „ST“ sind im Abonnement über die Deutsche Post zum 
Quartalspreis von 2,— MDN zu beziehen.

Einzelausgaben können beim Zentral-Versand Erfurt
501 Erfurt, Postschließfach 696

zum Preise von je 0,20 MDN bestellt werden. In der Buchhandlung für amtliche 
Dokumente, 102 Berlin, Roßstraße 6, sind Einzelnummern gegen Barverkauf gleich

falls erhältlich.
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